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GLS Sprachenzentrum 
Kastanienallee 82 
10435 Berlin 
 
GLS leitet Ihren Antrag an ACE Europe weiter. 

 
Am schnellsten geht’s per Fax an GLS: 
+49 (0)30 / 78 00 89 894 

- Bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen - 
Antragsteller 
Anrede � Frau � Herr       Geb. _____________________ Tel. __________________ E-Mail   
Vorname, Nachname        
PLZ / Ort, Straße Nr.      

Versicherte Person - falls vom Antragsteller abweichend 
Anrede � Frau � Herr       Geb. _____________________ Tel. __________________ E-Mail   
Vorname, Nachname       
PLZ / Ort, Straße Nr.     

Auslandsadresse 
Straße Nr.   Land, PLZ/Ort   

  Ja, ich möchte mich während meines Auslandsaufenthaltes absichern mit der ACE / GLS outgoing Auslandsversicherung 
      im GLS-Programm (z. B. High School Australien): 
      Reisekranken- und Reisehaftpflichtversicherung, Unfall-, Gepäckversicherung, plus Assistance 

Gewünschte Versicherungsdauer   (mind. 7 Tage – max. 13 Monate, taggenaue Buchbarkeit) 
Beginn des Aufenthaltes    Ende des Aufenthaltes    
Sofern Sie diese Daten zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorliegen haben, meldet GLS den Versicherungszeitraum gemäß den Buchungsdaten 
an Ihren Versicherer ACE Europe weiter. 

Beitrag 
Volle Wochen:  7 Tage: 15,00 €;  14 Tage: 30,00 €;  21 Tage: 45,00 € 
Reisedauer bis 21 Tage: 2,15 € pro Tag, Reisedauer von mind. 22 Tagen bis 395 Tage: 1,83 € pro Tag 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem von Ihnen gewünschten Tag, frühestens ab Antragseingang bei ACE, vorbehaltlich der Annahme durch ACE in Textform. 
Der Versicherungsbeitrag ist als Einmalbetrag für die gesamte Versicherungsdauer im Voraus fällig. Der Vertrag endet automatisch zum o.a. Zeitraum, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. Wenn sich der Auslandsaufenthalt verlängert, muss vor dem Ablauf des Vertrages eine Verlängerung beantragt werden.  

Antragsfragen (bitte ankreuzen) 
1. Hat die zu versichernde Person ihren ständigen Wohnsitz seit mindestens zwei Jahren in Deutschland?    Ja    Nein 
2. Wurden Sie oder die zu versichernde Person von einer Versicherung jemals abgelehnt, gekündigt oder wegen Betruges, Fälschung, Untreue 

oder eines ähnlichen Deliktes verurteilt oder angeklagt?    Nein    Ja 
3. Hat die zu versichernde Person ihren Auslandsaufenthalt schon begonnen?    Nein    Ja 
4. Beträgt die Gesamtdauer des Auslandsaufenthaltes mehr als 25 Monate?    Nein    Ja 
5. Befindet sich die zu versichernde Person in dauernder medizinischer Behandlung oder Beobachtung oder war sie in den letzten drei Jahren 

wegen chronischer Krankheiten in Behandlung oder länger als drei Monate arbeitsunfähig?    Nein    Ja 
6. Ist die zu versichernde Person zum Zeitpunkt der Antragsstellung schwanger?    Nein    Ja 
Falls eine der Fragen 2-6 mit „Ja“ beantwortet wurde, ist eine Versicherung nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. 
Sofern Sie Frage 5 mit „Ja“ beantwortet haben, fügen sie bitte Informationen über Krankheiten und Namen/Anschriften der behandelnden Ärzte bei. 
Bei Falschbeantwortung besteht u. U. kein Versicherungsschutz (siehe Mitteilung über die Folgen einer Anzeigepflicht-Verletzung auf der Folgeseite)! 
 
 

Grundlagen des Vertrages / Rechte und Pflichten 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach diesem Antrag, dem Versicherungsschein, den Ihnen bereits vorliegenden ACE / GLS 
outgoing Auslandsversicherung Versicherungsbedingungen inkl. der Allgemeinen Vertragsinformationen (mit Informationen zum Versicherer, 
zum kostenlosen außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmann, Postfach 080632, 10006 Berlin und zur Auf-
sichtsbehörde - BaFin, Postfach 1308, 53003 Bonn) und des Merkblatts zur Datenverarbeitung sowie den gesetzlichen Bestimmungen.  
Es gilt deutsches Recht. Sie haben das Recht, Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen zu widerrufen (siehe Folgeseite). 

 

Ich bestätige, dass ich die ACE / GLS outgoing Auslandsversicherung Versicherungsbedingungen und das Produktinformationsblatt 
erhalten habe. Die Widerrufsbelehrung und die Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht auf der 
Folgeseite habe ich gelesen. Ich willige mit meiner Unterschrift ein, dass ACE im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung ergeben, an Rück- und andere Versicherer übermittelt. 

 
Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller Unterschrift versicherte Person  
 



 

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht  
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten.  
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.  
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.  
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?  
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umstän-
den fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?  
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht,  wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung 
verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand  
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.  
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  
2. Kündigung  
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.  
3. Vertragsänderung  
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie 
in unserer Mitteilung hinweisen.  
4. Ausübung unserer Rechte  
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.  
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  
 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  
Maßgeblich für den Fristbeginn ist der Zugang der folgenden Unterlagen in Textform:  
- diese Widerrufsbelehrung,  
- der Versicherungsschein,  
- die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und  
- die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG, deren Inhalt sich aus der VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV vom 18.12.2007, BGBl. I, 

S. 3004) ergibt. 
Gehen Ihnen die genannten Unterlagen zunächst nur teilweise zu, ist für den Fristbeginn der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem sie Ihnen vollständig zugegangen 
sind. Gehen Ihnen die vollständigen Unterlagen bereits vor Abschluss des Versicherungsvertrages zu, ist der Vertragsabschluss (Zugang der Annahmeerklä-
rung) maßgeblich für den Beginn der Widerrufsfrist. Geben Sie die Annahmeerklärung ab, werden wir Sie über den Zeitpunkt des Zugangs unverzüglich infor-
mieren.  
Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB. Die gemäß 
dieser Vorschrift mitzuteilenden Informationen sind im Anhang abgedruckt. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an  
ACE European Group Limited, Direktion für Deutschland, Lurgiallee 10, 60439 Frankfurt am Main 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Sofern eine Rückgewähr nicht möglich ist, ist Wertersatz zu leisten. 
Soweit Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, gilt davon abweichend: 
Wir erstatten Ihnen alle Beiträge, sofern Sie keine Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben. Haben Sie Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen, erhalten Sie in diesem Fall nur den Teil der Beiträge erstattet, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfällt. Dies gilt nicht, soweit Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. In diesem Fall endet Ihr Versiche-
rungsschutz mit Zugang des Widerrufs, und wir erstatten Ihnen denjenigen Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. Den Teil 
Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, erstatten wir Ihnen nur dann, wenn Sie keine Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
in Anspruch genommen haben. Etwaige von Ihnen bis zum Zugang des Widerrufs bezogene Versicherungsleistungen verbleiben bei Ihnen. 
Soweit Beiträge oder bezogene Versicherungsleistungen zu erstatten sind oder Wertersatz zu leisten ist, hat dies unverzüglich zu erfolgen, spätestens
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Besondere Hinweise 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung und nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. 
Anhang (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB) 
Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen 
eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden  
1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung 

erkennen und berichtigen kann, 
2. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 241 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe 

von dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 
3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen und 
4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in 

wiedergabefähiger Form zu speichern. 
 
 


